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§ 2 K-NbschG Anzeigepflicht
 K-NbschG - Kärntner Nebenbeschäftigungsgesetz - K-NbeschG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Der Bedienstete hat seiner Dienstbehörde jede beabsichtigte Ausübung einer Nebenbeschäftigung nach § 1

unverzüglich anzuzeigen.

(2) Der Anzeige sind alle zur Beurteilung der Nebenbeschäftigung und zur Beurteilung der Auswirkungen der

Nebenbeschäftigung erforderlichen Angaben, wie insbesondere Angaben über die Art und die Dauer der

Nebenbeschäftigung anzuschließen.

(3) Enthält die Anzeige die im Abs. 2 geforderten Angaben nicht oder nicht vollständig, ist nach § 13 Abs. 3 des

Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes vorzugehen.

In Kraft seit 01.05.1986 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-nbschg/paragraf/1
file:///

	§ 2 K-NbschG Anzeigepflicht
	K-NbschG - Kärntner Nebenbeschäftigungsgesetz - K-NbeschG


